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Die Straßen der Gemeinde Brieselang befinden sich derzeit nicht in einem verkehrssicheren Zustand. Zahlreiche sind aufgrund der vielen Straßenschäden häufig nur im Schritttempo oder gar nicht mehr zu befahren. In den unbefestigten Wohnstraßen führen Regen und Schnee dazu, dass die Straßen für Fußgänger und Radfahrer an vielen Tagen des Jahres nicht mehr benutzbar sind. 

Das BürgerForum hat im Herbst 2001 eine Bürgerumfrage durchgeführt. Danach sind 89 % der befragten Bürgerinnen und Bürger mit dem Straßenzustand unzufrieden, fast 50 % sogar ganz und gar unzufrieden. Der Straßenzustand führt mit weitem Abstand die politische Prioritätenliste der Bürger an.

Der Gemeinde Brieselang steht für das Jahr 2002 lediglich ein sehr geringer Betrag für Straßenmaßnahmen zur Verfügung. Dieser reicht bestenfalls aus, um notdürftige Reparaturen auf Durchgangsstraßen zu vollziehen. Straßenbefestigungen oder gar Straßenneubauten im bisher üblichen Verfahren sind angesichts der Brieselanger Haushaltslage auf Jahre hinaus nicht denkbar, weil die Gemeinde ihren jeweiligen Eigenanteil nicht aufbringen kann. Das BürgerForum hat deshalb ein umfangreiches Straßenbaukonzept erarbeitet, prüfen lassen und mit den wichtigsten Behörden besprochen. Dieses Konzept eröffnet Möglichkeiten, wie Bürgerinnen und Bürger den Straßenbau mit Hilfe der Gemeinde in die eigene Hand nehmen können. Die wichtigsten Fragen und Antworten haben wir Ihnen nachfolgend zusammengestellt. Wenn Ihre Frage nicht dabei ist, senden Sie uns einen Brief oder eine Email unter christian.achilles@t-online.de. Wir antworten garantiert! Das gesamte Konzept können Sie unter www.buergerforum-brieselang,de im Internet abrufen. 

1. Die Ansprüche der Bürger 

Frage: Darf die Gemeinde die Straßen in ihrem jetzigen schlechten Zustand lassen?

Nein. Nach dem Brandenburgischen Straßengesetz ist die Gemeinde Brieselang Träger der sogenannten Straßenbaulast für die Gemeindestraßen. Sie muss deshalb die Straßen in einem den Verkehrsbedürfnissen entsprechenden Zustand unterhalten. Wenn sie dieser Pflicht nicht nachkommt, kann der Landkreis Havelland die notwendigen Maßnahmen anordnen oder selbst auf Kosten der Gemeinde durchführen. Bei Pflichtverletzungen setzt sich die Gemeinde unter Umständen Schadensersatzforderungen aus. Bürger können in bestimmten Fällen die Gemeinde auf Herstellung eines verkehrsgerechten Zustandes verklagen. 

Frage: Kann sich die Gemeinde eigentlich aussuchen, ob sie Straßen erstellt?

Nein, das kann sie nicht. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe, die nicht im Ermessen der Gemeinde steht. Allerdings kann der jeweilige Grundstückseigentümer grundsätzlich die Erschließung nicht einklagen. Hiervon gibt es jedoch wichtige Ausnahmen: Wenn eine Gemeinde eine wirksame Zusage auf Erschließung gegeben, einen wirksamen Bebauungsplan aufgestellt, ein zumutbares Erschließungsangebot eines Dritten abgelehnt hat oder an der Erteilung einer Baugenehmigung einvernehmlich mitgewirkt hat, dann hat der Bürger einen einklagbaren Anspruch auf Erschließung. In Brieselang dürfte deshalb mehrheitlich ein Rechtsanspruch der Grundstückseigentümer und –nutzer auf Erschließung bestehen, der notfalls verwaltungsgerichtlich durchgesetzt werden kann. Die Gemeinde muss sich notfalls mit Hilfe des Landkreises oder des Landes in die Lage versetzen, ihren Pflichtaufgaben nachkommen zu können.

Frage: Meine Nachbarn sind der Meinung, der Straßenausbau müsse nicht sein, schließlich hätte ich beim Herzug ja gewusst, wie die Situation ist. Mindestens müsse in unserer Straße über den Straßenbau abgestimmt werden. Haben sie recht?

Natürlich ist es wünschenswert, dass sich möglichst viele Bürger über den Straßenbau einig sind. Notwendig ist dies aber nicht. Das Baugesetzbuch bestimmt eindeutig, dass Straßenbefestigung, Beleuchtung und Straßenentwässerung zum Standard eines Wohngebietes gehören. Sie erwarten deshalb zu Recht, dass die Gemeinde diese Pflichtaufgabe erfüllt. Sie darf die Erfüllung nicht davon abhängig machen, dass eine bestimmte Anzahl von Bürgern zustimmt. Bei der Reihenfolge der Maßnahmen und der Art und Weise des Ausbaus kommt es allerdings auf die Mehrheitsentscheidungen der Gemeindevertretung an. Und eine gewisse Anzahl von zustimmenden Bürgern in einer Straße oder einem Wohngebiet ist auch notwendig, wenn man Straßenbaumaßnahmen in die eigene Hand nehmen will. 

Frage: In meiner Straße gibt es keinen Bebauungsplan. Kann jetzt die Erschließung nicht stattfinden?

Zwar setzt grundsätzlich die Herstellung einer beitragsfähigen Erschließungsstraße einen Bebauungsplan voraus. Die Erschließung ist aber auch im geschlossenen Innenbereich eines Ortes möglich und sogar notwendig, wenn die Erschließung die Ziele der Raumordnung und Landesplanung sowie anderer Grundsätze des Baugesetzbuches berücksichtigt. Überall dort, wo in Brieselang nach § 34 BauGB (Innenbereich) Baugenehmigungen erteilt wurden, ist damit eine Erschließung durchführbar.

2. Der Inhalt der Erschließung

Frage: Was heißt eigentlich Erschließung?

Unter Erschließung ist zu verstehen, dass das Gebiet in verkehrlicher, technischer und sozialer Hinsicht nutzbar ist. Dies ist insbesondere dann gegeben, wenn das Baugebiet an das allgemeine Straßennetz angeschlossen, beleuchtet, mit Wasser, Strom, Telefon, Gas bzw. Wärme versorgt und die Abwasserentsorgung geregelt ist.

Frage: Welche Maßnahmen gehören zu einer Erschließung?

Nach dem Baugesetzbuch gehören zu den beitragsfähigen Erschließungsanlagen

· die öffentlichen zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze

· nicht befahrbare Fußwege oder Wohnwege,

· nicht zum Anbau bestimmte, aber zur Zuwegung notwendige sog. Sammelstraßen,

· Parkflächen und Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätze, wenn sie Bestandteil der Verkehrsanlagen oder zur Erschließung notwendig sind,

· Anlagen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen.

Frage: Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Ausbau- und einer Erschließungsmaßnahme und warum ist das wichtig?

Diese Frage ist deshalb wichtig, weil sich danach die Höhe des Anwohneranteils an den Kosten richtet. Es gilt folgende Faustformel: Wenn es um eine erstmalige Herstellung geht, so sind die Erschließungsvorschriften des Baugesetzbuches die richtigen Rechtsvorschriften. Dann zahlen die Anwohner 90 % der Kosten. Geht es um die Erweiterung oder Verbesserung von vorhandenen Verkehrsanlagen, so richtet sich die

Maßnahme nach dem Brandenburgischen Kommunalabgabengesetz. Dann zahlen die Anwohner je nach Maßnahme und Straßenart 75 % der Kosten oder sogar weniger. Das gilt auch für Anwohner solcher Straßen, die zum 29.06.61 bereits vorhanden oder als historische Straßen vor Inkrafttreten der ersten Vorschriften alten Rechts aus dem 19. Jahrhundert in Brandenburg bereits vorhanden waren. Eine wichtige Ausnahme gilt noch für die neuen Bundesländer. Hier gelten Straßen als bereits endgültig hergestellt, die dem ortsüblichen Zustand am 03.10.90 entsprechen. Deshalb ist es wichtig, diesen Zustand zu kennen. Die Amtsverwaltung hat uns mitgeteilt, dass nach dem vorliegenden Straßenbestandsverzeichnis per 03.10.90 gemessen an der Straßenfläche und erst recht in Wohngebieten befestigte Straßen ortsüblich waren. Alle unbefestigten Straßen können deshalb in Brieselang als nicht endgültig hergestellt angesehen werden mit der Folge einer 90%igen Beitragspflicht der Anwohner. 

Frage: Woran erkenne ich, ob meine Straße erstmalig hergestellt wird?

Merkmale für noch nicht fertig gestellten Straßen sind vor allem,

· dass die Straße noch nicht in der Breite oder mit den Bestandteilen hergestellt ist, wie sie in amtlichen Plänen festgelegt wurde,

· dass die im Baulinienplan vorgeschriebenen Höhenmaße nicht eingehalten sind,

· dass sie außerhalb der bebauten Ortslage liegen,

· dass noch wesentliche Maßnahmen fehlen, selbst wenn durch sie seit langem Grundstücke erschlossen werden oder eine größere Anzahl von Häusern steht,

· dass sie nur provisorisch befestigt sind, in ihnen z.B. noch keine Versorgungsleitungen liegen und die Straßenbeleuchtung noch fehlt,

· dass ein unregelmäßiger Straßenverlauf mit wechselnden Breiten vorliegt.

Frage: Wann ist meine Straße endgültig hergestellt?

Straßen, Wege und Plätze gelten als endgültig hergestellt, wenn ihre Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen und sie über betriebsfertige Entwässerungs- und Beleuchtungseinrichtungen verfügen. Ferner müssen die Fahrbahnen, Gehwege und Radwege eine Befestigung und einen tragfähigen Unterbau aufweisen und die dazugehörigen Grünflächen gärtnerisch gestaltet sein. 

3. Die Kostenverteilung zwischen Gemeinde und Anwohnern

Frage: Wie hoch ist der Anteil, den die Gemeinde bezahlen muss?

Das hängt davon ab, ob es sich um einer Erschließungs- oder um eine Ausbaumaßnahme handelt. Bei Erschließungsmaßnahmen muss die Gemeinde 10 % des beitragsfähigen und erforderlichen Erschließungsaufwands selbst tragen. Bei Ausbaumaßnahmen sind es nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes und der Brieselanger Straßenausbausatzung mindestens 25 %. Das Problem besteht allerdings darin, dass die Gemeinde derzeit keinen dieser Anteile aufbringen kann.

Frage: Scheitern Straßenbauten daran, dass die Gemeinde ihren Eigenanteil nicht aufbringen kann?

Bisher sind sie daran gescheitert. Das Konzept des BürgerForums hat aber das Ziel dieses zu ändern. Wir gehen deshalb drei Wege: Erstens sollen Bürger gewonnen werden, nicht nur 90 %, sondern sogar 100 % der Kosten ihrer Straße zu zahlen. Das ist vertretbar, wenn durch ein anderes Ausschreibungsverfahren die Gesamtkosten gedrückt werden können. Zweitens wollen wir für verbleibende Restsummen das Land in die Pflicht nehmen und Fördermaßnahmen erhalten. Dies ist zumindest nicht ausgeschlossen, denn es handelt sich um eine öffentliche Pflichtaufgabe, zu der wir die Gemeinde und damit mittelbar das Land sogar gerichtlich zwingen könnten. Und drittens gelingt es in der Kombination der Maßnahmen, den verbleibenden Restanteil der Gemeinde so niedrig zu halten, dass er auch in Brieselang finanzierbar ist.

Frage: Wie hoch ist mein Beitrag genau, wenn bei mir Ausbaumaßnahmen durchgeführt werden?

Gemäß der Brieselanger Straßenausbaubeitragssatzung vom 27.07.2000 trägt die Gemeinde den Anteil, der auf die Inanspruchnahme der Allgemeinheit entfällt. Danach haben die Beitragspflichtigen (Eigentümer, Nutzer usw.)

· bei Anliegerstraßen (Straßen zur Erschließung der angrenzenden Grundstücke) 75 % der Kosten,

· bei Haupterschließungsstraßen (Straßen, die der Erschließung von Grundstücken und gleichzeitig dem Verkehr innerhalb des bebauten Ortsteiles dienen) 

· für Fahrbahn, Radweg und Parkstreifen 40 % der Kosten,

· für Gehweg 60 % der Kosten,

· für gemeinsamen Geh- und Radweg 50 % der Kosten,

· für Beleuchtung, Oberflächenentwässerung und Grünanlagen 50 % der Kosten,

· bei Hauptverkehrsstrassen (Straßen, die dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr oder dem überörtlichen Durchgangsverkehr dienen) 

· für die Fahrbahn und den Radweg 20 % der Kosten,

· für den Gehweg und die Parkstreifen 50 % der Kosten,

· für gemeinsame Rad- und Gehwege 35 % der Kosten,

· für Beleuchtungen 20 % der Kosten und

· für Grünanlagen 50 % der Kosten zu tragen.

Frage: Bei uns gibt es bereits eine Straße. Muss ich beim Ausbau Beiträge zahlen?

Grundsätzlich müssen Sie entsprechend der Straßenausbaubeitragssatzung Beiträge zahlen. 

Frage: Wir haben eine Straße, aber keinen Gehweg. Müssen wir für die Anlage eines Gehweges Beiträge bezahlen?

Ja. Bei Gehwegen ist allerdings zu unterscheiden. Galt die Straße ursprünglich ohne Gehweg bereits als fertig gestellt, so können die entsprechenden Kosten nur nach den Grundsätzen des Straßenausbaus erhoben werden (Prozentsätze s.o.). War hingegen schon immer ein Gehwegausbau vorgesehen, aber bisher nicht realisiert, so ist die Erhebung von Beiträgen nach dem BauGB und damit in Höhe von 90 % möglich.  

Frage: Ich bin grundsätzlich für einen Straßenbau, kann aber derzeit meinen Anteil nicht finanzieren. Welche Hilfsmöglichkeiten gibt es?

Für die Vorfinanzierung der Maßnahmen der Anwohner-BGB-Gesellschaften wird die Zusammenarbeit mit einem Kreditinstitut angestrebt. Dabei soll geklärt werden, ob das Kreditinstitut als Erschließungsträger bzw. als Vorfinanzierer für eine BGB-Gesellschaft der Anwohner auftreten würde. Die entsprechenden Kontakte werden vom BürgerForum im Einvernehmen mit der Gemeinde aufgebaut. Das Kreditinstitut wird zudem gebeten, ein Sonderkreditprogramm „Straßenbau Brieselang“ für mitwirkungsbereite Anwohner aufzulegen. Dieses soll günstige Konditionen bieten. Den Finanzierungslasten der Anwohner steht auf der anderen Seite ein Wertgewinn der Grundstücke gegenüber. Deshalb wäre es sogar sachgerecht, das eigene Grundstück notfalls mit einer Grundschule oder Hypothek zu belasten.

Frage: Warum mussten die Anwohner in Süd oder anderen gemeinsam erschlossenen Baugebieten keine Erschließungsbeiträge zahlen?

Auch diese Anwohner haben Erschließungsbeiträge gezahlt. Aber auf einem anderen Wege. Bei Kauf von Grundstücken von der Gemeinde, gemeindeeigenen Gesellschaften oder Bauträgern ist der Erschließungsanteil zumeist bereits im Grundstückspreis enthalten. Dort waren dann die Grundstückspreise höher.

Frage: Wer trägt die Kosten, wenn die Gemeinde die Straßen vorläufig oder notdürftig ausbessert?

Kosten für provisorische Ausbauten oder Ausbesserungen von Straßen hat die Gemeinde zu tragen. Das wird auf Dauer teurer als der Straßenbau. Denn zu diesem bleibt die Gemeinde ja trotz Ausbesserungen verpflichtet. Gerade finanzschwache Gemeinden müssen deshalb daran interessiert sein, möglichst schnell zu Straßenbauten zu kommen.

4. Die Kostenverteilung zwischen den Anwohnern

Frage: Wer muss Erschließungs- oder Ausbaubeiträge zahlen?

Zur Zahlung verpflichtet sind alle Eigentümer, Erbbauberechtigte und tatsächliche Nutzer der Grundstücke, die im Erschließungsgebiet liegen. Eigentümer haben gegen Pächter einen Anspruch auf teilweise Erstattung der Kosten.

Frage: Wie werden die Erschließungskosten in Brieselang genau zwischen den Anwohnern verteilt?

Das bestimmt die in der Gemeindevertretung am 27.07.2000 beschlossene Erschließungsbeitragssatzung. Danach sind für Straßen, Wege und Plätze zur Erschließung von Wohngrundstücken die Kosten bei beidseitig anbaubaren Straßen bei einer Bebaubarkeit mit bis zu zwei Vollgeschossflächen mit einer Breite von 12 m, bei einseitig anbaubaren Straßen bis zu einer Breite von 9 m beitragfähig. Bei 3 oder 4 Vollgeschossen gelten Breiten von 15 m bzw. 12 m. Der Aufwand wird auf die erschlossenen Grundstücke nach deren Flächen verteilt. Diese Fläche berechnet sich aus der Straßenfront bis zu einer Grundstückstiefe von 40 Metern. Daneben wird durch Zuschläge die unterschiedliche Nutzung der erschlossenen Grundstücke nach Art und Maß berücksichtigt. 

Frage: Wie werden die Ausbaukosten verteilt

Die Verteilung der Kosten ergibt sich aus der Straßenausbaubeitragssatzung vom 27.07.2000. Sie entspricht hinsichtlich der Flächenverteilung und der Ermittlung der Vollgeschosse derjenigen bei Erschließungsmaßnahmen.

5. Die anfallenden Kosten

Frage: Was kostet mich der Straßenbau?

Das hängt entscheidend von vier Faktoren ab. Erstens natürlich von dem Baustandard, der nach der Funktion der Straße und den Anforderungen der Anwohner zugrunde gelegt wird. Zweitens von der Frage, wie viele Anwohner sich an einer 100%igen Finanzierung beteiligen. Drittens davon, in welchem Umfange Straßenbauaufträge vergeben und damit Mengenrabatte erzielt werden können. Und viertens ist es davon abhängig, in welchem Maße es durch ein privates Auftraggebermodell gelingt, Preisnachlässe auf die Angebote durchzusetzen. Eines steht aber fest: Mit einer privaten Auftragsvergabe dürfte es gelingen, die Straßenbauten deutlich kostengünstiger zu erstellen, als wenn dies die Gemeinde täte. Wir glauben sogar, dass 100 % Finanzierungsbeteiligung an dem Modell des BürgerForums in absoluten Beträgen weniger ausmachen als 90 % an einer von der Gemeinde vergebenen Baumaßnahme. In Brieselang sind jedenfalls Straßenbaumaßnahmen bereits für einen Preis von 10 DM pro qm Grundstücksfläche durchgeführt worden. Endgültige Preise kann man aber erst dann nennen, wenn man weiß, um welche Straßen es geht und dazu Angebote eingeholt wurden.

Frage: Wann muss ich Erschließungsbeitrag bezahlen?

Der Beitrag wird fällig, wenn die Straße endgültig hergestellt ist. Allerdings kann die Gemeinde Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Beitrages auf die Beitragspflicht erheben und so die Vorfinanzierungslasten gering halten.

6. Die Straßenbaustandards

Frage: Gibt es Standards für Straßenbaumaßnahmen?

Für die beitragsfähigen Kosten wurden in der Brieselanger Straßenausbaubeitragssatzung als Höchststandards festgelegt:

· In Anliegerstraßen im normalen Wohngebiet

· 5,50 m breite Fahrbahn aus Pflaster,

· kein Radweg,

· Parkstreifen jeweils 5 m aus Pflaster,

· Gehweg je 2,50 m aus Pflaster,

· Grünanlagen je 2 m

· in Haupterschießungsstraßen im normalen Wohngebiet

· 6,50 breite Schwarzdecke für die Fahrbahn,

· Radweg je 1,70 m aus Pflaster,

· Parkstreifen je 5 m aus Pflaster,

· Gehweg je 2,50 m aus Pflaster,

· Grünanlagen je 2 m.

· in Hauptverkehrsstraßen im normalen Wohngebiet

· 8,50 Fahrbahn

· je 1,75 m Radweg einschl. Sicherheitsstreifen,

· je 2,50 m Parkstreifen

· je 2,50 Gehweg,

· je 3,50 gemeinsamer Geh- und Radweg,

· je 2 m Grünanlage.

Frage: Wie wird meine Straße später aussehen?

Das entscheidet grundsätzlich die Gemeindevertretung. In dem Konzept des BürgerForums ist es allerdings möglich, in Zusammenarbeit zwischen dem Bauamt des Amtes Brieselang, dem Bauausschuss der Gemeinde und einem Beirat von Bürgern der jeweiligen Straßen Ausbau- und Erschließungsstandards zu erarbeiten. Die bereits in der Straßenausbau-Beitragssatzung der Gemeinde festgelegten Standards wurden als Höchststandards festgehalten, die unterschritten werden können.

7. Das weitere Vorgehen

Frage: In meiner Straße sind alle Anwohner für den Straßenbau. Wie können wie jetzt vorgehen?

Sie sollten mit dem Bauamt des Amtes Kontakt aufnehmen. Das BürgerForum kann ebenfalls angesprochen werden, wenn Fragen zum weiteren Vorgehen bestehen. Die Gemeinde sollte dann mit einem Erschließungsträger einen Erschließungsvertrag abschließen. Der Erschließungsträger würde die Erschließung auf eigene Kosten vornehmen. Bei dem Erschließungsträger kann es sich um ein Kreditinstitut, ein Bauunternehmen, einen Bauträger oder eine reine Managementgesellschaft handeln. Er schließt zur Refinanzierung mit allen Grundstückseigentümern privatrechtliche Verträge über die Verteilung der Erschließungskosten ab (sog. Kostentragungsvereinbarungen). Im Regelfall wird der Vertrag mit der Gemeinde erst dann wirksam, wenn alle Grundstückseigentümer die Kostentragungsvereinbarung unterschrieben haben. Die Kostenverteilung erfolgt nach den Grundsätzen des Erschließungsbeitragsrechts. Gesonderte Erschließungsbeiträge sind dann allerdings nicht mehr zu zahlen.

Frage: In meiner Straße will rund die Hälfte der Anwohner oder sogar mehr beim Straßenbau mitmachen. Was können wir tun?

Der erste Schritt ist die Kontaktaufnahme mit dem Bauamt des Amtes. Das BürgerForum kann ebenfalls angesprochen werden, wenn Fragen zum weiteren Vorgehen bestehen. Sodann sollten sich die mitwirkungsbereiten Anwohner zu einer BGB-Gesellschaft zusammen schließen. Die nicht mitwirkungsbereiten Anwohner bleiben außen vor. Die BGB-Gesellschaft tritt als Erschließungsträger auf. Sie schließt mit der Gemeinde einen Erschließungsvertrag und führt die Erschließung im eigenen Namen durch. Nach Fertigstellung rechnet die BGB-Gesellschaft ihren Aufwand mit der Gemeinde ab. Dabei werden die eigenen Grundstücke der Vorfinanzierer, hier diejenigen der Gesellschafter der BGB-Gesellschaft, zu 100 % abgezogen. Die Gemeinde legt sodann die Kosten per Erschließungsbeitragsbescheid auf die Eigentümer der im erschlossenen Gebiet liegenden Grundstücke um. Die Grundstücke der Vorfinanzierer, mithin der Gesellschafter der BGB-Gesellschaft, bleiben von der Beitragsveranlagung ausgenommen. Im Ergebnis werden die verbliebenen Kosten nur noch auf die nicht mitwirkungsbereiten Anwohner nach dem Erschließungsbeitragsrecht umgelegt.

Frage: Wie wird der Anteil der öffentlichen Hand finanziert?

Bei dem Modell der BürgerForums bleibt der Gemeinde als Finanzierungslast nur noch der 10 %-Anteil der nicht mitwirkungsbereiten Anwohner. Ist die Hälfte der Anwohner nicht mitwirkungsbereit, kann so die Ge
meinde ihren Anteil bereits auf 5 % senken, bei einem Viertel sogar auf 2,5 % usw. Diesen Anteil mag die Gemeinde selbst, notfalls unter Mithilfe des Landes, tragen können, ggf. kann sich die BGB-Gesellschaft gegenüber der Gemeinde zur Kostentragung verpflichten. 

Frage: Das Konzept ist ja schön und gut. Aber macht eigentlich die Gemeinde mit?

Eine Absprache mit der Amtsverwaltung ist am 15.03.02 erfolgt. Danach steht die Amtsverwaltung hinter diesem Konzept und ist bereit, dieses aktiv zu unterstützen. Das Amt Brieselang ist bereit, durch die Bauverwaltung die notwendigen Hilfestellung zu gewähren und die erforderlichen Beschlüsse von Bauausschuss und Gemeindevertretung vorzubereiten und vorzulegen.

Frage: Was muss die Gemeindevertretung tun?

Zu diesem Konzept ist eine Meinungsbildung der Gemeinde erforderlich. Hierzu sollte die Gemeindevertretung ihren Willen zum Ausbau der Straßen bekunden und die empfohlenen Modelle beschließen. Ein entsprechender Beschlusstext kann durch das BürgerForum erarbeitet und vorgelegt werden. Die Gemeindevertretung sollte in ihrem Beschluss die Rolle des Bauamtes sowie die der Gemeinde in einer etwaigen BGB-Gesellschaft mit beschließen. Sie sollte zudem die Ausarbeitung von Baustandards bei der Verwaltung beauftragen und diese sodann beschließen.

Frage: Ist das Konzept rechtlich eigentlich sicher?

Um die rechtliche Sicherheit für die Beteiligten zu erhöhen, wird das vorgelegte Konzept derzeit von einem Rechtsanwalt im Auftrage der Amtsverwaltung geprüft. Es wird zudem dem Brandenburgischen Ministerium für Verkehr vorgelegt. Vorbereitende Gespräche im Verkehrsministerium haben ergeben, dass das Konzept realisierbar ist. Die Gemeinde Brieselang lässt das Konzept zudem durch die Kommunalaufsicht prüfen.

Was muss ich tun, wenn ich meine Nachbarn für den Straßenbau gewinnen möchte?

Mit Anwohnern eines jeden Wohnquartiers bzw. betroffener Straßen sollte gemeinsam verbindlich festgestellt werden, welche Anwohner zur Mitwirkung bei Straßenerstellungs- bzw. –ausbaumaßnahmen bereit sind. Danach sollten die entsprechenden Modelle aufgelegt werden. Das BürgerForum wird hierzu ab 19.03.02 vorläufige Beteiligungserklärungen den Anwohnern zur Verfügung stellen.

BürgerForum Brieselang ( Postfach 11 10 ( 14652 Brieselang

Vorstandssprecher: Christian Achilles ( Tel.: 0 33 23 2/2 06 74

Klaus Werth ( Tel.: 0 33 23 2/3 81 54

